
Ausgewählte Beiträge zur
Schweizer Politik

Suchabfrage 13.03.2024

Thema Wirtschaftspolitik
Schlagworte Keine Einschränkung
Akteure Keine Einschränkung
Prozesstypen Verordnung / einfacher Bundesbeschluss
Datum 01.01.1965 - 01.01.2021

01.01.65 - 01.01.21ANNÉE POLITIQUE SUISSE — AUSGEWÄHLTE BEITRÄGE DER SCHWEIZER POLITIK



Impressum

Herausgeber

Année Politique Suisse
Institut für Politikwissenschaft
Universität Bern
Fabrikstrasse 8
CH-3012 Bern
www.anneepolitique.swiss

Beiträge von

Hirter, Hans
Schär, Suzanne
Zumbach, David
Zumofen, Guillaume

Bevorzugte Zitierweise

Hirter, Hans; Schär, Suzanne; Zumbach, David; Zumofen, Guillaume 2024. Ausgewählte
Beiträge zur Schweizer Politik: Wirtschaftspolitik, Verordnung / einfacher
Bundesbeschluss, 1978 - 2019. Bern: Année Politique Suisse, Institut für
Politikwissenschaft, Universität Bern. www.anneepolitique.swiss, abgerufen am
13.03.2024.

01.01.65 - 01.01.21ANNÉE POLITIQUE SUISSE — AUSGEWÄHLTE BEITRÄGE DER SCHWEIZER POLITIK

http://www.anneepolitique.swiss


Inhaltsverzeichnis

1Allgemeine Chronik
1Wirtschaft
1Wirtschaftspolitik

1Konjunkturlage- und politik

2Strukturpolitik

3Wettbewerb

4Wirtschaftsordnung

01.01.65 - 01.01.21 IANNÉE POLITIQUE SUISSE — AUSGEWÄHLTE BEITRÄGE DER SCHWEIZER POLITIK



Abkürzungsverzeichnis

SECO Staatssekretariat für Wirtschaft
BFS Bundesamt für Statistik
EDI Eidgenössisches Departement des Inneren
EWR Europäischer Wirtschaftsraum
WBF Eidgenössisches Departement für Wirtschaft, Bildung und Forschung
EG Europäische Gemeinschaft
UWG Bundesgesetz gegen den unlauteren Wettbewerb
BIGA Bundesamt für Industrie, Gewerbe und Arbeit
RFA Regulierungsfolgenabschätzung

SECO Secrétariat d'Etat à l'économie
OFS Office fédéral de la statistique
DFI Département fédéral de l'intérieur
EEE l'Espace économique européen
DEFR Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche
CE Communauté européenne
LCD Loi fédérale contre la concurrence déloyale
OFIAMT Office fédéral de l’industrie, des arts et métiers et du travail
AIR Analyse d’impact de la réglementation

01.01.65 - 01.01.21 IIANNÉE POLITIQUE SUISSE — AUSGEWÄHLTE BEITRÄGE DER SCHWEIZER POLITIK



Allgemeine Chronik

Wirtschaft

Wirtschaftspolitik

Konjunkturlage- und politik

Die staatliche Preisüberwachung kann sich nicht auf den neuen Konjunkturartikel
abstützen. Angesichts der geringen Inflationsrate verzichtete der Bundesrat darauf, die
Weiterführung dieses auf Notrecht abgestützten Instrumentes zu beantragen. Diese
Haltung, welche bei den Wirtschaftsvertretern und den meisten Wissenschaftern
Unterstützung fand, stiess in der breiten Öffentlichkeit auf wenig Verständnis, ja es kam
zu einer richtigen Volksbewegung zur Rettung der wohl populärsten Bundesstelle. Auf
parlamentarischer Ebene setzten sich die Sozialdemokratinnen Christinat (GE) und
Lieberherr (ZH) mit Motionen für ihren Fortbestand ein. Da beide Vorstösse abgelehnt
wurden, reichte Nationalrat Grobet (sp, GE) eine Einzelinitiative ein, welche den eben in
Kraft getretenen Konjunkturartikel in dem Sinne erweitern will, dass er auch staatliche
Preiskontrollen zulässt. Etwas bessere Realisierungschancen dürfte das Anliegen von F.
Jaeger (ldu, SG) haben, die Preisüberwachung wenigstens bei Kartellen und ähnlichen
Organisationen einzuführen. Dasselbe Ziel verfolgt ebenfalls eine von den
Konsumentenverbänden lancierte Volksinitiative. Allerdings hat auch diese beschränkte
Form der Preiskontrolle, die allein dort eingreifen würde, wo der Wettbewerb
beschränkt wird, ihre Gegner. Die FDP und die SVP setzten es durch, dass die Motion
Jaeger nur in der unverbindlichen Form eines Postulates verabschiedet wurde.
Daraufhin reichte der Landesringpolitiker seinen Vorstoss als parlamentarische
Initiative ein.

Die Tageszeitung «Blick» sammelte innert zwei Wochen 51'492 Unterschriften für eine
Petition zugunsten der Preisüberwachung. 1

VERORDNUNG / EINFACHER
BUNDESBESCHLUSS
DATUM: 14.12.1978
HANS HIRTER

Von einiger Bedeutung für die Effizienz politischer und ganz besonders
wirtschaftspolitischer Massnahmen ist die Qualität der zur Verfügung stehenden
Statistiken. Mit einem neuen Bundesgesetz über die amtliche Statistik sollen klare
rechtliche Grundlagen für entsprechende Erhebungen geschaffen und namentlich die
Koordination der diesbezüglichen Aktivitäten bei den diversen Verwaltungsstellen
verbessert werden. In der im Berichtsjahr abgeschlossenen Vernehmlassung fand diese
Zielsetzung zwar allgemein Anerkennung, von Wirtschaftskreisen wurde jedoch unter
anderem kritisiert, dass die Bereiche, in denen die Verwaltung Erhebungen
durchführen könne, zu weit gefasst seien. Der Bundesrat beauftragte das EDI mit der
Ausarbeitung einer Botschaft, die er aber laut der Prioritätenordnung zu den
Richtlinien für die Regierungspolitik nicht vor Ende der laufenden Legislaturperiode
vorlegen wird. 2

VERORDNUNG / EINFACHER
BUNDESBESCHLUSS
DATUM: 18.04.1984
HANS HIRTER

Ungeachtet der wirtschaftspolitischen Strategie bildet die genaue Beobachtung des
wirtschaftlichen Geschehens eine wichtige Grundlage für die Lageanalyse und die
Massnahmenbeurteilung. Mit einer Verordnungsänderung zentralisierte der Bundesrat
alle periodisch wiederholten grösseren Erhebungen zur Wirtschaftsstatistik beim
Bundesamt für Statistik (BFS). Damit verbesserte er einerseits die Koordination dieser
Erhebungen und beendete andererseits einen Kompetenzstreit zwischen dem BFS und
dem BIGA, welches bisher einen Teil dieser Statistiken betreut hatte.

Die revidierte Verordnung über Konjunkturbeobachtung und -erhebungen tritt am
01.07.1987 in Kraft. Die bisherigen Doppelspurigkeiten und unterschiedlichen
Erhebungskonzepte waren auch von der Geschäftsprüfungskommission des
Nationalrats beanstandet worden. 3

VERORDNUNG / EINFACHER
BUNDESBESCHLUSS
DATUM: 20.08.1986
HANS HIRTER
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Strukturpolitik

Der Fremdenverkehr stellt für viele Randregionen das wirtschaftliche Rückgrat dar.
Tourismusförderungsmassnahmen weisen deshalb nicht nur eine allgemein
strukturpolitische, sondern auch eine spezifisch regionalpolitische Komponente auf.
Das Bundesgesetz über die Förderung des Hotel- und Kurortkredits bildet eine
Ergänzung zum Investitionshilfegesetz für Berggebiete und bezweckt die Verbilligung
von Darlehen für Hotelrenovationen und gewisse Hotelneubauten. Dies geschieht
durch die Gewährung von unverzinslichen Bundesdarlehen an die Schweizerische
Gesellschaft für Hotelkredit. Der Bundesrat möchte mit einer Aufstockung der Darlehen
diese Hilfe ausbauen und leitete dazu im Sommer ein Vernehmlassungsverfahren ein.
Beide Kammern des Parlaments unterstützten ihn bei diesem Vorhaben, indem sie eine
entsprechende Motion Columberg (cvp, GR) (Mo. 85.999) verabschiedeten. Nicht nur
bei der Stärkung der touristischen Infrastruktur will sich der Bund in Zukunft vermehrt
engagieren, sondern auch bei der Werbung für das Fremdenverkehrsland Schweiz. Zu
diesem Zweck beantragte die Exekutive eine Neufassung des auf Ende 1987
auslaufenden Bundesbeschlusses über die Schweizerische Verkehrszentrale. Die
Beitragshöhe soll neu in einem separaten, nicht referendumspflichtigen
Kreditbeschluss vom Parlament festgelegt werden. Beantragt ist eine Aufstockung von
bisher CHF 21 Mio. pro Jahr auf 27 Mio. (1988-90) resp. 31 Mio (1991-92). 4

VERORDNUNG / EINFACHER
BUNDESBESCHLUSS
DATUM: 01.12.1986
HANS HIRTER

Ohne jegliche Kritik passierte demgegenüber die 1986 vom Bundesrat vorgeschlagene
Neufassung des auf Ende 1987 auslaufenden Bundesbeschlusses über die
schweizerische Verkehrszentrale die beiden Räte. Damit ist die Subventionierung der
Werbung für das Fremdenverkehrsland Schweiz für die nächsten fünf Jahre gesichert
und auf einen höheren Stand gebracht worden. 5

VERORDNUNG / EINFACHER
BUNDESBESCHLUSS
DATUM: 19.06.1987
HANS HIRTER

Die Schweizerische Verkehrszentrale (SVZ) ist eine öffentlichrechtliche Körperschaft,
deren Hauptaktivität die Organisation und Durchführung der touristischen Werbung für
die Schweiz ist. Sie wurde dabei bisher vom Bund finanziell unterstützt; der auf Ende
1992 auslaufende Finanzierungsbeschluss von 1987 hatte eine Steigerung dieser
Beiträge auf 31 Mio Fr. pro Jahr erlaubt. Damit deckte der Bund rund 60% der Kosten
der SVZ; dieser Anteil blieb aber deutlich unter demjenigen anderer wichtiger
Fremdenverkehrsländer (Frankreich : 92%, Osterreich, Spanien und Italien: 100%).
Angesichts des verschärften Wettbewerbs auf dem internationalen Tourismusmarkt
hatte die SVZ eine Erhöhung dieses Beitrags auf 52 Mio Fr. verlangt. Die schlechte
Finanzlage veranlasste den Bundesrat, darauf nicht einzutreten, sondern dem
Parlament zu beantragen, die Subvention für 1993 und 1994 auf 31 Mio Fr. einzufrieren.
Obwohl seine Kommission eine Erhöhung auf 39 Mio Fr. und Bühler (fdp, LU) eine
solche auf 35 Mio Fr. beantragt hatten, stimmte der Ständerat diesem Vorschlag zu.
Auch im Nationalrat wurde eine Aufstockung auf 35 Mio Fr. abgelehnt, immerhin aber
eine teuerungsbedingte Erhöhung auf 32,6 Mio Fr. beschlossen, was auch die
Zustimmung der Ständekammer fand. 6

VERORDNUNG / EINFACHER
BUNDESBESCHLUSS
DATUM: 06.10.1992
HANS HIRTER

Nach zäher Diskussion beschloss das Parlament eine auf fünf Jahre befristete
Reduktion des Mehrwertsteuersatzes für Hotelübernachtungen (inkl. Frühstück) von
6,5% auf 3%. Dieser auf den 1. Oktober in Kraft gesetzte Beschluss, welcher die
Konkurrenzfähigkeit der unter dem starken Frankenkurs leidenden Hotellerie
verbessern soll, setzte sich gegen einen Alternativvorschlag des Sozialdemokraten
Ledergerber (ZH) durch. Dieser hatte verlangt, auf die Steuerreduktion zu verzichten
und stattdessen einen Fonds für die Unterstützung des Strukturwandels im Tourismus
zu schaffen. 7

VERORDNUNG / EINFACHER
BUNDESBESCHLUSS
DATUM: 30.07.1996
HANS HIRTER

Gestützt auf diesen Bericht legte der Bundesrat dem Parlament gegen Jahresende
einen auf fünf Jahre befristeten Bundesbeschluss über die 
Förderung von Innovation und Zusammenarbeit im Tourismus vor. Er möchte damit
Projekte begünstigen, welche überbetriebliche neue und qualitativ hochstehende
Angebote entwickeln. Diese Angebote können sowohl Produkte (z.B. ein Paket mit
verschiedenen, dem Gast angebotenen Aktivitäten) als auch Informationen (z.B.
gemeinsame Reservationssysteme) umfassen. Die geförderten Projekte sollen
beispielhaft sein und andere Anbieter zur Nachahmung anregen. Die Subventionierung
darf maximal 50% der Kosten ausmachen, wobei die gesamte Finanzhilfe für fünf Jahre

VERORDNUNG / EINFACHER
BUNDESBESCHLUSS
DATUM: 19.12.1996
HANS HIRTER
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auf maximal 18 Mio Fr. beschränkt ist. In der Vernehmlassung hatten einzig die SP und
die FDP grössere Bedenken angemeldet. Erstere, weil ihr das Programm zu vage war,
letztere aus ordnungspolitischen Gründen. 8

Das Parlament verabschiedete einen auf fünf Jahre befristeten Bundesbeschluss über
die 
Förderung von Innovation und Zusammenarbeit im Tourismus. Im Ständerat blieben
die beiden Freisinnigen Büttiker (SO) und Schoch (AR) mit ihrer ordnungspolitischen
Kritik an dieser Staatsintervention allein. Der Rat hiess den Beschluss mit einigen
Detailkorrekturen gut. Die nationalrätliche Kommission beantragte zwar ebenfalls
Zustimmung, drückte aber doch gewisse Vorbehalte ordnungspolitischer Natur sowie
Skepsis gegenüber der Wirksamkeit der Massnahmen angesichts der geringen zur
Verfügung stehenden Mittel (18 Mio Fr. verteilt auf fünf Jahre) aus. Ihr aus dieser Skepsis
heraus formulierter Antrag, den grössten Teil des Kredits auf die Unterstützung einiger
weniger Projekte zu konzentrieren, wurde mit 88 zu 51 Stimmen angenommen und fand
in der Differenzbereinigung auch die Zustimmung der kleinen Kammer. 9

VERORDNUNG / EINFACHER
BUNDESBESCHLUSS
DATUM: 10.10.1997
HANS HIRTER

Da der Bundesrat eine Tendenz sah, dass einige Kantone sein 1996 erlassenes Verbot
für die Bewilligung von neuen Boule-Spielbetrieben bis zum Inkrafttreten des neuen
Gesetzes mit der Zulassung von Geldspielautomaten unterlaufen würden, zog er die
Notbremse. Er revidierte am 22. April die Verordnung über Geldspielautomaten. Indem
er bisher als Geschicklichkeitsspiele bezeichnete sogenannte Automaten
(Slotmachines, Jackpot etc.) zu Geldspielautomaten erklärte unterstellte er sie dem
Moratorium aus dem Jahre 1996. Vor allem Kantone, wo derartige
Geldspielautomatenkasinos unmittelbar vor der Eröffnung standen (Graubünden,
Obwalden und Schwyz) reagierten auf das Verbot sehr unwirsch. In Sarnen (OW)
eröffneten die Betreiber ihren Ende 1997 vom Kanton bewilligten Betrieb trotzdem;
eine Woche später wurde er von der Bundespolizei wieder geschlossen und die
Automaten versiegelt. 10

VERORDNUNG / EINFACHER
BUNDESBESCHLUSS
DATUM: 18.06.1998
HANS HIRTER

Le Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche (DEFR) a
délivré son ordonnance sur les matières premières exclues du calcul de la part
minimale requise « Swissness ». Alors que 81 demandes de dérogation ont été
déposées, seules 58 dérogations ont été retenues. Elles concernent 42 produits
naturels, temporairement non disponibles en Suisse, et 16 autres produits non
disponibles en Suisse. Ces dérogations sont temporaires. Un réexamen régulier est
prévu. L’ordonnance entrera en vigueur le 1er janvier 2017. 11

VERORDNUNG / EINFACHER
BUNDESBESCHLUSS
DATUM: 21.11.2016
GUILLAUME ZUMOFEN

Wettbewerb

Auf Begehren des Detailhandels beschloss der Bundesrat, dass die Preise von Waren,
die mehr als 5000 Fr. kosten, nicht mehr angeschrieben werden müssen. Diese
Lockerung der Verordnung über die Preisanschreibepflicht tritt auf den 1.3.1988 in
Kraft. 12

VERORDNUNG / EINFACHER
BUNDESBESCHLUSS
DATUM: 31.12.1987
HANS HIRTER

Nachdem 1986 der Ständerat das Projekt eines Kleinkreditgesetzes in der
Schlussabstimmung scheitern liess, sah nun die Eurolex die Schaffung eines
Konsumkreditgesetzes vor. Dieses beschränkte sich freilich auf die durch EG-
Richtlinien vorgegebenen Regelungen und schrieb vor allem eine klare Information des
Kreditnehmers über die effektiven Kreditkosten vor. Es ging damit bedeutend weniger
weit als die vom Parlament überwiesene Motion Affolter (fdp, SO). Keine
Berücksichtigung fanden namentlich Bestimmungen wie die Festlegung von
Höchstzinssätzen oder Verbote für die Aufnahme von mehreren Krediten (sog.
Kettenverschuldung), wie sie seit 1986 in einen Kantonen eingeführt worden sind. 13

VERORDNUNG / EINFACHER
BUNDESBESCHLUSS
DATUM: 27.08.1992
HANS HIRTER
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Im Rahmen der — nach der Ablehnung des EWR nicht in Kraft getretenen — Eurolex
beschloss das Parlament zudem, das 1990 eingeführte Widerrufsrecht für sogenannte
Haustürgeschäfte auch auf solche auszudehnen, die am Arbeitsplatz abgeschlossen
werden. Beim Gesetz über den unlauteren Wettbewerb (UWG) wurde es dem Richter
ermöglicht, die Beweislast für Werbebehauptungen dem Anbieter aufzuerlegen; für
touristische Pauschalreisen wurde eine rechtliche Definition vorgenommen und von
den Anbietern einzuhaltende Mindestanforderungen vorgeschrieben. 14

VERORDNUNG / EINFACHER
BUNDESBESCHLUSS
DATUM: 29.09.1992
HANS HIRTER

Einen Schritt in die vom Nationalrat gewünschte Stärkung des Nachhaltigkeitsprinzips
über eine verbesserte Transparenz in der Produktion, insbesondere von
ressourcenrelevanten Gütern war der Bundesrat im Sommer gegangen. Gestützt auf das
Konsumenteninformationsgesetz verabschiedete er eine Deklarationspflicht für Holz
und Holzprodukte, welche die nachhaltige Ressourcenbewirtschaftung in der
Holzindustrie befördern soll. 15

VERORDNUNG / EINFACHER
BUNDESBESCHLUSS
DATUM: 04.06.2010
SUZANNE SCHÄR

Im Oktober 2015 revidierte der Bundesrat die Verordnung über Finanzhilfen an
Konsumentenorganisationen und reagierte damit auf ein ständerätliches Postulat
Fournier (cvp, VS), das 2014 einen Bürokratieabbau im Eidgenössischen Büro für
Konsumentenfragen (BFK) gefordert hatte. Die Aufteilung der Finanzhilfe an
Konsumentenorganisationen wird ab 2016 neu mit einem vereinfachten System
durchgeführt. Insbesondere der Verzicht auf eine quantitative und qualitative
Evaluation der Tätigkeiten der Konsumentenorganisationen soll zu einer Reduktion des
Bürokratieaufwands führen, so der Bundesrat. 16

VERORDNUNG / EINFACHER
BUNDESBESCHLUSS
DATUM: 07.10.2015
DAVID ZUMBACH

Afin de lutter contre l’îlot de cherté helvétique, le Conseil fédéral souhaite simplifier
les procédures de contrôle qui découlent du principe du Cassis-de-Dijon. Pour être
précis, le Conseil fédéral a mis en consultation une proposition de remplacement de la
procédure d’autorisation pour la mise sur le marché des denrées alimentaires par une
procédure, plus simple, de notification par voie électronique. La procédure de
consultation a délivré un avis positif. 17

VERORDNUNG / EINFACHER
BUNDESBESCHLUSS
DATUM: 03.07.2019
GUILLAUME ZUMOFEN

Wirtschaftsordnung

L'analyse de l'impact de la réglementation (AIR) est le fruit des motions Vogler (15.3400)
et du groupe PLR (15.3445). L'AIR a pour objectif de mettre en lumière l'impact
administratif des décisions politiques. Il sert ainsi d'outil de décision pour les
parlementaires helvétiques. Or, l'AIR a récemment été critiqué. Ses détracteurs
précisent que l'AIR doit être effectuée en amont de la décision législative, fournir des
données quantitatives et garantir son indépendance. Pour répondre à ces critiques, le
Conseil fédéral a adopté des nouvelles directives pour améliorer l'analyse d'impact de
la réglementation (AIR). Pour être précis, le Conseil fédéral a introduit un «quick
check» pour accélérer le processus, a décidé de procéder à des AIR approfondies pour
les sujets pertinents et a inscrit le SECO comme unité spécialisée en AIR. 18

VERORDNUNG / EINFACHER
BUNDESBESCHLUSS
DATUM: 06.12.2019
GUILLAUME ZUMOFEN
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